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2126

Vierzigste Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen
zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2

Vom 29. September 2021

Artikel 1

Änderung der Coronaschutzverordnung

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1, 3 bis 6, 
§ 28b Absatz 5, § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Arti-
kel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geän-
dert, § 28a Absatz 1 und 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 des Gesetzes vom 
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert, § 28a Absatz 4 bis 6 durch Arti-
kel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) einge-
fügt, § 28b Absatz 5 durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 22. April 2021 
(BGBl.  I S.  802) eingefügt, §  32 durch Artikel  1 Nummer  4 des Gesetzes vom 
22. April 2021 (BGBl.  I S. 802) neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt 
durch Artikel  1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl.  I S.  1018) 
und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 2 des Gesetzes 
vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden sind, sowie von § 11 
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8.  Mai 2021 
(BAnz AT 08.05.2021 V1) und § 13 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), der durch Artikel 1 Nummer 6 des Ge-
setzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden ist, verordnet das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Die Coronaschutzverordnung vom 17. August 2021 (GV. NRW. S. 958), die zuletzt 
durch Verordnung vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1070) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird der folgende Satz angefügt:

   „Auch im Freien wird das Tragen einer Maske empfohlen, wenn ein Min-
destabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten wer-
den kann, insbesondere in Warteschlangen und Anstellbereichen sowie 
unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen oder ähnlichen Dienst-
leistungsschaltern.“

 b)  In Absatz 8 Satz 3 wird nach dem Wort „gelten“ die Angabe „außerhalb 
der Ferienzeiten (11. bis 24. Oktober 2021)“ eingefügt.

2.  § 3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 3

 Maskenpfl icht

  (1) An folgenden Orten ist mindestens eine medizinische Maske (sogenannte 
OP-Maske) zu tragen:
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 1.  in Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- oder -fernverkehrs ein-
schließlich der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen Beförderung von Per-
sonen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und Schülerbeförderung sowie in-
nerhalb anderer geschlossener Fahrzeuge (Bahnen, Schiffe, Flugzeuge und 
so weiter) und

 2.  in Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, soweit 
diese Innenräume – mit oder ohne Eingangskontrolle – auch Kundinnen 
und Kunden beziehungsweise Besucherinnen und Besuchern zugänglich 
sind.

  (2) Abweichend von Absatz  1 kann auf das Tragen einer Maske ausnahms-
weise verzichtet werden

 1.  in Privaträumen bei ausschließlich privaten Zusammentreffen,

 2.  in ambulanten und stationären Wohn- und Betreuungsangeboten für äl-
tere Menschen und Menschen mit Behinderungen und stationären Ein-
richtungen der Sozialhilfe, soweit kein direkter Kontakt mit nicht voll-
ständig geimpften oder genesenen Bewohnerinnen und Bewohnern be-
steht, sowie in Wohnangeboten der Kinder- und Jugendhilfe,

 3.  in Haft- und Arresträumen von Justizvollzugseinrichtungen und ver-
gleichbaren Einrichtungen,

 4.  bei der Berufsausübung in Innenräumen, Fahrzeugen und ähnlichem, 
wenn 

  a)  der Mindestabstand von 1,5 Metern sicher eingehalten wird oder

  b)  ausschließlich immunisierte Beschäftigte zusammentreffen oder 

  c)  an festen Arbeitsplätzen oder in festen Teams ausschließlich immuni-
sierte oder getestete Beschäftigte zusammentreffen, sofern nicht aus 
Gründen des Arbeitsschutzes (zum Beispiel wegen Tätigkeiten mit ho-
hem Aerosolausstoß) das Tragen von Masken geboten ist,

 5.  in gastronomischen Einrichtungen an festen Sitz- oder Stehplätzen, 

 6.  in Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie bei Tanzveran-
staltungen einschließlich privater Feiern mit Tanz, wenn im jeweiligen 
Hygienekonzept keine abweichenden Regelungen getroffen sind und der 
Zutritt nur immunisierten oder getesteten Personen erlaubt ist, wobei ab-
weichend von § 2 Absatz 8 Satz 2 ein PCR-Test oder ein höchstens sechs 
Stunden zurückliegender Antigen-Schnelltest erforderlich ist,

 7.  in Bildungseinrichtungen und Kultureinrichtungen sowie bei Veranstal-
tungen und Versammlungen, Tagungen, Messen und Kongressen an festen 
Sitz- oder Stehplätzen, wenn entweder die Plätze einen Mindestabstand 
von 1,5 Metern haben oder alle Personen immunisiert oder getestet sind,

 8.  in Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz sowie des Abschiebungshaft-, Maßregel- und 
Justizvollzugs,

 9.  wenn das zur Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Behand-
lung erforderlich ist,



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 72 vom 30. September 20211118

 10.  zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken,

 11.  bei der Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Men-
schen,

 12.  beim Tanzen, während der Sportausübung, soweit dies für die Sportaus-
übung erforderlich ist, sowie bei anderen Tätigkeiten, die nur ohne das 
Tragen einer Maske ausgeübt werden können (Spielen von Blasinstrumen-
ten und ähnliches),

 13.  von immunisierten oder getesteten Personen beim gemeinsamen Singen, 
wobei für getestete Personen abweichend von §  2 Absatz  8 Satz  2 ein 
PCR-Test oder ein höchstens sechs Stunden zurückliegender Antigen-
Schnelltest erforderlich ist,  

 14.  von Inhaberinnen und Inhabern sowie Beschäftigten von Einrichtungen, 
die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, wenn das Tragen 
der Maske durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch 
Glas, Plexiglas oder ähnliches) ersetzt wird,

 15.  bei Gruppenangeboten in geschlossenen Räumen für bis zu 20 Teilneh-
mende in der Kinder- und Jugendarbeit sowie bei Eltern-Kind-Angebo-
ten,

 16.  bei touristischen Busreisen sowie Kinder- und Jugend- sowie Familiener-
holungsfahrten von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Ju-
gendhilfe an festen Sitzplätzen, wenn alle Teilnehmenden immunisiert 
oder getestet sind,

 17.  auf behördliche oder richterliche Anordnung,

 18.  von Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kön-
nen; das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches 
Zeugnis nachzuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist. 

  (3) Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpfl ichtung zum Tragen einer 
Maske ausgenommen. Soweit Kinder vom Schuleintritt bis zum Alter von 13 
Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist 
ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen.

  (4) Personen, die eine Verpfl ichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, 
sind von der Nutzung der betroffenen Angebote, Einrichtungen und Dienst-
leistungen durch die für das Angebot, die Einrichtung oder Dienstleistung 
verantwortlichen Personen auszuschließen.“

3.  In § 4 werden die Absätze 2 bis 5 wie folgt gefasst:

  „(2) Die folgenden Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten dürfen aufgrund 
der vorliegenden Erkenntnisse über die in § 1 Absatz 3 genannten Faktoren 
nur noch von immunisierten oder getesteten Personen in Anspruch genom-
men, besucht oder ausgeübt werden:

 1.  Veranstaltungen einschließlich Versammlungen im Sinne von Artikel 8 des 
Grundgesetzes im öffentlichen Raum, insbesondere in Bildungs-, Kultur-, 
Sport- und Freizeiteinrichtungen, unter Nutzung von Innenräumen, Mes-
sen und Kongresse in Innenräumen sowie alle Sport- und Wellnessange-
bote sowie vergleichbare Angebote in Innenräumen,
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 2.  Veranstaltungen im Freien mit gleichzeitig mehr als 2 500 aktiv Teilneh-
menden, Besucherinnen und Besuchern oder Zuschauenden (Großveran-
staltungen) unter Ausnahme von solchen Versammlungen im Sinne von 
Artikel 8 des Grundgesetzes, bei denen voraussichtlich die Einhaltung ei-
nes Mindestabstands von 1,5 Metern sichergestellt ist,

 3.  körpernahe Dienstleistungen unter Ausnahme von medizinischen oder 
pfl egerischen Dienstleistungen,

 4.  Betriebskantinen, Schulmensen und vergleichbaren Einrichtungen bei der 
Nutzung durch Personen, die nicht unmittelbar dem Betrieb oder der Ein-
richtung angehören, wenn diese Nutzung sich nicht auf das bloße Abholen 
von Speisen und Getränken beschränkt,

 5.  alle sonstigen gastronomischen Angebote in Innenräumen, wenn die Nut-
zung sich nicht auf das bloße Abholen von Speisen und Getränken be-
schränkt,

 6.  Beherbergungsbetriebe, wobei von nicht immunisierten Personen bei der 
Anreise und erneut nach jeweils weiteren vier Tagen ein Test vorzulegen 
ist,

 7.  touristische Busreisen, wobei von nicht immunisierten Personen bei der 
Anreise und erneut nach jeweils weiteren vier Tagen ein negativer Test-
nachweis vorzulegen ist, sowie 

 8.  Kinder- und Jugend- sowie Familienerholungsfahrten von öffentlichen 
und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, wobei von nicht immuni-
sierten Personen bei der Anreise und erneut nach jeweils weiteren vier Ta-
gen ein negativer Testnachweis vorzulegen oder ein gemeinsamer beauf-
sichtigter Selbsttest durchzuführen ist,

 9.  betriebserlaubnispfl ichtige stationäre Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe im Sinne der § 45ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch.

  Von Beschäftigten, die in den genannten Bereichen tätig sind, kann die Test-
pfl icht für den Bereich der Berufsausübung auch durch eine dokumentierte 
und kontinuierliche Teilnahme an einer zweimal wöchentlichen Beschäftig-
tentestung nach § 4 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung erfüllt wer-
den. Satz 1 gilt nicht für die in § 3 Absatz 2 Nummer 8 aufgeführten Fälle 
und wenn der gesundheitliche Zustand der Person eine Testung nicht zulässt. 
Satz 1 Nummer 5 und 6 gilt nicht für die Übernachtung und gastronomische 
Versorgung von Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern auf Rastan-
lagen und Auto höfen.

  (3) Bei folgenden Angeboten müssen nicht immunisierte Personen unter den 
sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 2 abweichend von §  2 Absatz  8 
Satz  2 über einen PCR-Test oder einen höchstens sechs Stunden zurücklie-
genden Antigen-Schnelltest verfügen:

 1.  Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie Tanzveranstal-
tungen einschließlich privater Feiern mit Tanz,

 2.  Bordellen, Prostitutionsstätten, Swingerclubs und ähnlichen Einrichtun-
gen sowie bei der Erbringung und Inanspruchnahme sexueller Dienstleis-
tungen außerhalb von Einrichtungen.
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  Für Personen, die an den in Satz 1 genannten Angeboten nur im Rahmen ih-
rer Berufsausübung teilnehmen und während der gesamten Dauer ihrer Teil-
nahme mindestens eine medizinische Maske tragen, gilt abweichend von 
Satz 1 auch für diese Angebote die Testpfl icht nach Absatz 2.

  (4) Bei Großveranstaltungen mit Zuschauern auf Steh- oder Sitzplätzen 
(Sportveranstaltungen, Konzerten, Musikfestivals und ähnlichem) darf ober-
halb einer absoluten Zahl von 5 000 Zuschauenden die zusätzliche Auslas-
tung bei höchstens 50 Prozent der über 5 000 Personen hinausgehenden regu-
lären Höchstkapazität liegen. Davon abweichend dürfen bei Großveranstal-
tungen unter freiem Himmel auch oberhalb einer absoluten Zahl von 5 000 
Zuschauenden die Sitzplätze vollständig belegt werden, wenn die Veranstal-
terin oder der Veranstalter sicherstellt, dass außerhalb der Sitz- und Steh-
plätze die Verpfl ichtung zum Tragen einer mindestens medizinischen Maske 
(sogenannte OP-Maske) besteht.

  (5) Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt zu in 
den Absätzen 1 bis 3 genannten Einrichtungen und Angeboten von den für 
diese Einrichtungen und Angebote verantwortlichen Personen oder ihren Be-
auftragten zu kontrollieren. Deshalb sind bei der Inanspruchnahme oder 
Ausübung dieser Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten der jeweilige Im-
munisierungs- oder Testnachweis und ein amtliches Ausweispapier mitzufüh-
ren und auf Verlangen den jeweils für die Kontrolle verantwortlichen Perso-
nen vorzuzeigen. Bei Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird außer-
halb der Ferien (11. bis 24. Oktober 2021) der Immunisierungs- oder 
Testnachweis durch eine Bescheinigung der Schule ersetzt. Kinder und Ju-
gendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und 
Schüler und benötigen außerhalb der Ferien (11. bis 24. Oktober 2021) weder 
einen Immunisierungs- oder Testnachweis noch eine Schulbescheinigung. 
Personen, die den erforderlichen Nachweis und bei stichprobenhaften Über-
prüfungen den Identitätsnachweis nicht vorzeigen, sind von der Nutzung 
oder Ausübung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Angebote, Einrichtun-
gen, Veranstaltungen und Tätigkeiten durch die für das Angebot, die Einrich-
tung oder Veranstaltung verantwortlichen Personen auszuschließen. Wenn 
eine Zugangskontrolle bei Veranstaltungen im Freien aufgrund des Veranstal-
tungscharakters nicht erfolgen kann, haben die für die Veranstaltung verant-
wortlichen Personen auf das Erfordernis eines Negativtestnachweises in Ein-
ladungen und durch Aushänge hinzuweisen und nachweislich stichprobenar-
tige Überprüfungen durchzuführen. Hochschulen haben ein Zugangskonzept 
zu erstellen, das durch ein System von mindestens stichprobenartigen Über-
prüfungen eine möglichst umfassende Kontrolle aller Veranstaltungsteilneh-
menden sicherstellt. Das Konzept ist der örtlichen Ordnungsbehörde auf Ver-
langen vorzulegen. Personen, die bei diesen Kontrollen den erforderlichen 
Nachweis und ihren Identitätsnachweis nicht vorzeigen, sind von der Teil-
nahme an der Veranstaltung durch die verantwortlichen Personen auszu-
schließen.“ 

4.  In § 7 Absatz 1 wird die Angabe „8. Oktober“ durch die Angabe „29. Okto-
ber“ ersetzt.
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5.  Die Anlage zur Coronaschutzverordnung wird durch die Anlage zu dieser Ver-
ordnung ersetzt.

Artikel 2

Änderung der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 Nummer 1 
und 15, Absatz 3 bis 6, § 29, § 30, § 31 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Num-
mer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 
18. November 2020 (BGBl.  I S.  2397) geändert, §  28a Absatz  1 und 3 zuletzt 
durch Artikel  12 Nummer  0 des Gesetzes vom 10.  September 2021 (BGBl.  I 
S. 4147) geändert, § 28a Absatz 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes 
vom 18. November 2020 (BGBl.  I S.  2397) eingefügt, §  29 zuletzt durch Arti-
kel 41 Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594), § 30 zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer 18 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl.  I S. 1018), 
§ 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) 
neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des 
Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl.  I. S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 
zuletzt durch Artikel  12 Nummer  2 des Gesetzes vom 10.  September 2021 
(BGBl. I S. 4147) geändert worden sind, sowie von § 11 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) 
und von § 6 Absatz 2 Nummer 2 und § 13 des Infektionsschutz- und Befugnis-
gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), die durch Artikel 1 Nummer 4 
und 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312) geändert worden sind, 
verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen:

Die Corona-Test-und-Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 (GV. NRW. 
S. 356), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. September 2021 (GV. 
NRW. S. 1112) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  als Testung nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung vom 21. September 
2021 (BAnz AT 21.09.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung,“.

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  3 Satz  2 werden nach dem Wort „Selbsttests“ die Wörter „vor 
Ort“ eingefügt.

 b)  Absatz 4 Satz 3 wird aufgehoben.

3.  § 3 wird durch die folgenden §§ 3 und 3a ersetzt:

 „§ 3

 Testungen bei impfunfähigen und abgesonderten Personen 

  (1) Asymptomatische Personen, die

 1.  zum Zeitpunkt der Testung das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder in den letzten drei Monaten vor der Testung das zwölfte Le-
bensjahr vollendet haben,
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 2.  die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation, insbesondere einer 
Schwangerschaft im ersten Schwangerschaftsdrittel, zum Zeitpunkt der 
Testung nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können 
oder in den letzten drei Monaten vor der Testung aufgrund einer medizini-
schen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft 
werden konnten,

 3.  die bis zum 31. Dezember 2021 zum Zeitpunkt der Testung das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, zum Zeitpunkt der Testung Schwangere 
und zum Zeitpunkt der Testung Studierende, bei denen eine Schutzimp-
fung mit anderen als den vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der 
Adresse http://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen er-
folgt ist,

 4.  die zum Zeitpunkt der Testung an klinischen Studien zur Wirksamkeit von 
Impfstoffen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 teilnehmen oder in den 
letzten drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen 
haben oder

 5.  die sich zum Zeitpunkt der Testung aufgrund einer nachgewiesenen Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Absonderung befi nden, wenn 
die Testung zur Beendigung der Absonderung erforderlich ist,

  haben im Rahmen der Verfügbarkeit Anspruch auf kostenlose Testung mindes-
tens einmal pro Woche mittels Coronaschnelltest (PoC-Antigen-Test) gemäß 
§§  4a, 5 Absatz  1 Satz  2 der Coronavirus-Testverordnung in einem von den 
Kreisen und kreisfreien Städten betriebenen Testzentrum, bei von der jeweili-
gen Kommune beauftragten Dritten und den Leistungserbringern nach §  3 
 Absatz 1 Nummer 2 und 3 der Coronateststrukturverordnung.  Der Anspruch 
umfasst auch eine Bescheinigung über das Testergebnis. Dier zur Umsetzung 
dieses Anspruchs erforderliche Angebotsstruktur regelt die Coronateststruk-
turverordnung.

  (2) Das Ergebnis muss von einer in § 3 der Coronateststrukturverordnung ge-
nannten Teststelle schriftlich oder digital bestätigt werden. Die Testbestäti-
gung ist bei der Inanspruchnahme eines Angebots mitzuführen, das nach der 
Coronaschutzverordnung nur unter der Voraussetzung des Vorliegens eines 
Schnelltests oder Selbsttests zulässig ist. Ist ein tagesaktueller Test erforder-
lich, darf die Testvornahme bei der Inanspruchnahme des Angebotes höchs-
tens 24 Stunden zurückliegen; bei alle zwei Tagen vorgeschriebenen Testun-
gen darf die Testvornahme höchstens 48 Stunden zurückliegen.

  (3) Hat ein Test im Rahmen der Testung nach § 4a der Coronavirus-Testverord-
nung ein positives Testergebnis, soll unter Nutzung des Anspruchs gemäß § 4b 
Satz  1 der Coronavirus-Testverordnung umgehend ein bestätigender PCR-Test 
erfolgen. 

 § 3a

 Kostenpfl ichtige Tests, Selbstzahlertestung

  Asymptomatische Personen, die nicht unter die Voraussetzungen von § 3 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 5 dieser Verordnung fallen, können sich bei Leistungser-
bringern, die kostenpfl ichtige Tests nach § 3b der Coronateststrukturverord-
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nung anbieten, testen lassen. Die Leistungen, sowohl Antigen-Schnelltests 
(PoC-Test) als auch PCR-Tests, werden auf Kosten der getesteten Person 
selbst erbracht. Eine Kostenerstattung nach § 7 der Coronavirus-Testverord-
nung oder aufgrund anderer Regelungen ist ausgeschlossen.“ 

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft unter Ausnahme 
von Artikel 2, der am 11. Oktober 2021 in Kraft tritt.

Düsseldorf, den 29. September 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzregeln“  
zur CoronaSchVO NRW 

 
 
Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzregeln fassen die Grundregeln zu-
sammen, die von Privatpersonen zur Vermeidung von Infektionen in möglichst allen 
Lebensbereichen beachtet werden sollten und von den verantwortlichen Personen für 
Angebote und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, 
verpflichtet beachtet werden müssen. 

Die nachfolgenden Regeln bilden nur die Empfehlungen und Verpflichtungen ab, die 
sich aus dem Infektionsschutzgesetz des Bundes und der Coronaschutzverordnung des 
Landes Nordrhein-Westfalen ergeben. Ggf. weitergehende Pflichten zum Infektions-
schutz bzw. zur Hygiene aus anderen Rechtsvorschriften (z. B. dem Arbeitsschutzrecht) 
müssen ebenfalls und ggf. auch darüber hinaus beachtet werden.  

I. Allgemeine Verhaltensregeln zum Infektionsschutz 

Jeder in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähigen Person wird in allen 
Lebensbereichen die Umsetzung der folgenden Verhaltensregeln dringend empfohlen; 
dies gilt ausdrücklich auch für immunisierte Personen: 
 

1. Kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion! 

Ein Kontakt mit anderen Personen sollte unbedingt vermieden werden, wenn typi-
sche Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder eine akute 
Infektion vorliegen. In diesen Fällen sollte schnellstmöglich ein Coronatest durchge-
führt werden. 

2. Möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten! 

Bei Begegnungen mit fremden Personen und auch bei zufälligen kurzen Kontakten 
mit Bekannten sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Jeder 
nähere Kontakt birgt ein Infektionsrisiko und kann für nicht immunisierte Personen 
beim Kontakt mit infizierten Personen zu einer Quarantänepflicht führen. Die Ab-
standsregel sollte vor allem bei flüchtigen Zufallskontakten eingehalten werden.  

Verzichtbar ist der Mindestabstand dagegen dort, wo die Coronaschutzverordnung 
andere Schutzmaßnahmen wie eine Zugangsbeschränkung auf immunisierte und ge-
testete Personen vorsieht (z.B. bei Kulturveranstaltungen, Innengastronomie) oder 
wo sich der unmittelbare Kontakt an festen Plätzen auf eine begrenzte Personenzahl 
bezieht. 

3. Allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten! 

Regelmäßiges gründliches Händewaschen – gerade nach Kontakt mit anderen Per-
sonen oder einem Aufenthalt im öffentlichen Raum – sowie die Vermeidung der Aus-
breitung möglicher eigener Infektionen durch Niesen in die Armbeuge und die Ver-
meidung von Körperkontakt zu fremden Personen sollten unbedingt fortgeführt wer-
den, solange die Corona-Infektionen sich ausbreiten. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 72 vom 30. September 2021 1125

4. Maskentragen bei Nichteinhaltung von Mindestabständen! 

Dort, wo die Mindestabstände zu anderen Personen nicht eingehalten werden kön-
nen und keine anderen Schutzmaßnahmen greifen, sollte zum Schutz vor einer An-
steckung durch Tröpfcheninfektionen auch dann eine Maske getragen werden, wenn 
die Coronaschutzverordnung dies nicht ausdrücklich verpflichtend vorschreibt. Auch 
im Außenbereich ist bei nahen Begegnungen eine Tröpfcheninfektion mit der Delta-
Variante möglich. 

 
II. Hygieneregeln zum Betrieb von Angeboten und Einrichtungen 

1. Verbindliche Regeln 

Von Angeboten und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet 
sind, sind folgende Hygieneanforderungen verpflichtend umzusetzen:  

Sicherzustellen sind 

a) die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gelegenheiten zum Händewa-
schen beziehungsweise zur Händehygiene, insbesondere in Eingangsbereichen 
von gastronomischen Einrichtungen, 

b) die regelmäßige infektionsschutzgerechte Reinigung aller Kontaktflächen und Sani-
tärbereiche in Intervallen, die den besonderen Anforderungen des Infektionsschut-
zes Rechnung tragen, 

c) die infektionsschutzgerechte Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen 
oder Werkzeugen nach jedem Gast-/Kundenkontakt,  

d) das Spülen des den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellten Geschirrs bei 
mindestens 60 Grad Celsius, sofern eine Reinigung von Gläsern im Geschirrspüler 
oder in Gläserspülmaschinen bei 60 Grad Celsius oder höherer Temperatur nicht 
möglich ist, soll möglichst heißes Wasser mit einer Temperatur von mindestens 45 
Grad Celsius mit Spülmittel verwendet werden; bei der Verwendung von kälterem 
Wasser ist in besonderem Maße auf eine ausreichende Menge des Spülmittels, 
längere Verweildauer der Gläser im Spülbecken sowie eine sorgfältige mechani-
sche Reinigung und anschließende Trocknung der Gläser zu achten; die Tenside 
beziehungsweise Spülmittelmüssen geeignet sein, die Virusoberfläche zu beschä-
digen und das Virus zu inaktivieren,  

e) das Waschen von gebrauchten Textilien und ähnlichem bei mindestens 60 Grad 
Celsius, wobei insbesondere Handtücher, Bademäntel und Bettwäsche nach jedem 
Gast- beziehungsweise Kundenkontakt zu wechseln und ansonsten Einmalhandtü-
cher zu verwenden sind, und 

f) gut sichtbare und verständliche Informationen zum infektionsschutzgerechten Ver-
halten durch Informationstafeln oder ähnliches. 

Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, Reinigung oder Wäsche sind Produkte zu 
verwenden, die aufgrund einer fettlösenden oder mindestens begrenzt viruziden Wir-
kung das SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten. Buchstabe a gilt nicht für Angebote und 
Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs. 
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Zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten Infektionen ist eine dauerhafte oder 
mindestens regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen sicherzustellen. 
Soweit dies nicht möglich ist oder auch zusätzlich, kann eine Luftfilteranlage eingesetzt 
werden, die eine Reduzierung der Virenlast unter Berücksichtigung der Raumgröße si-
cherstellt. Die Intensität der Lüftung oder Luftfilterung und die Lüftungsintervalle sind 
der Anzahl der regelmäßig im Raum anwesenden Personen sowie den von ihnen aus-
geübten Tätigkeiten, zum Beispiel sportliche Betätigung, Singen oder Musizieren mit 
erhöhtem Aerosolausstoß, anzupassen. Soweit andere Behörden, zum Beispiel Behör-
den des Arbeitsschutzes, der Schul- oder Bauaufsicht, Vorgaben zur Belüftungssituati-
on machen, sind diese zusätzlich verbindlich zu berücksichtigen. Die zuständigen Be-
hörden können zusätzliche oder abweichende Vorgaben zur Belüftungsregelung an-
hand der konkreten Situation des Einzelfalls, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, ma-
chen. 
 
2. Empfehlungen 

Beim Betrieb von gastronomischen Einrichtungen wird empfohlen, zwischen den Ti-
schen einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten oder eine bauliche Abtrennung anzu-
bringen. 
 

– GV. NRW. 2021 S. 1116
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Verordnung zum Aufbau einer Angebotsstruktur
zur Ermöglichung von Testungen auf einen direkten

Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronateststrukturverordnung – CoronaTeststrukturVO)

Vom 29. September 2021

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 Nummer 1 
und 15, Absatz 3 bis 6, § 29, § 30, § 31 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Num-
mer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
von denen § 28 Absatz 1 zuletzt Artikel 1 Nummer 16 Gesetzes vom 18. Novem-
ber 2020 (BGBl.  I S. 2397) geändert, § 28a Absatz 1 und 3 zuletzt durch Arti-
kel 12 Nummer 0 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geän-
dert, § 28a Absatz 4 bis 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. No-
vember 2020 (BGBl.  I S.  2397) eingefügt, §  29 zuletzt durch Artikel  41 
Nummer 7 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594), § 30 zuletzt durch 
Artikel 1 Nummer 18 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert, 
§ 32 durch Artikel 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 22. April 2021 (BGBl. I S. 802) 
neu gefasst, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des 
Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zu-
letzt durch Artikel 12 Nummer 2 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I 
S. 4147) geändert worden sind, sowie von § 6 Absatz 2 Nummer 2 und § 13 des 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), 
die durch Artikel 1 Nummer 4 und 6 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. 
S. 312) geändert worden sind, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales:

§ 1

Ziel, Grundsätze

(1) Die Durchführung von Testungen nach §  4a der Coronavirus-Testverord-
nung vom 21. September 2021 (BAnz AT 21.09.2021 V1) ist auch weiterhin ein 
notwendiger Bestandteil der Pandemiebekämpfung und gerade im Hinblick auf 
die aus anderen Gründen erforderlichen Öffnungen eine entscheidende Schutz-
maßnahme nach § 28 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl.  I 
S.  1045), das zuletzt durch Artikel  12 des Gesetzes vom 10. September2021 
(BGBl. I S.4147) geändert worden ist. Dabei geht es sowohl um die bessere Auf-
deckung und Unterbrechung von Infektionsketten als auch um die Zugangs-
steuerung zu Angeboten und Einrichtungen mit höheren Infektionsrisiken. 

(2) Ziel der Verordnung ist eine landesweite und ortsnahe Angebotsstruktur zur 
Durchführung der Testungen nach §  4a der Coronavirus-Testverordnung im 
Rahmen der verfügbaren Testkapazitäten im Sinne von § 1 Absatz 1 der Coro-
navirus-Testverordnung. Hierzu sollen die nachfolgenden Regelungen einen für 
alle Beteiligten einfach umsetzbaren und rechtssicheren Rahmen geben.

(3) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales macht mit dieser Ver-
ordnung von seiner Befugnis Gebrauch, Regelungen zur Sicherstellung dieser 
Schutzmaßnahme nach den §§  28, 32 des Infektionsschutzgesetzes zu treffen 
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und die Beteiligten des Gesundheitswesens im Rahmen ihrer jeweiligen gesetz-
lichen Aufträge zu einer Beteiligung an den nach dem Infektionsschutzgesetz 
erforderlichen Untersuchungs- und Versorgungsstrukturen gemäß den nachfol-
genden Regelungen zu verpfl ichten. Die Regelungen dieser Verordnung treten 
insoweit neben die Regelungen der Coronavirus-Testverordnung, setzen aber für 
diese zugleich einen sicheren Umsetzungsrahmen.

§ 2

Aufgaben der Beteiligten des Gesundheitswesens, Mindeststandards

(1) Zur Umsetzung einer landesweiten Testangebotsstrukturobliegen den Betei-
ligten des Gesundheitswesens folgende Aufgaben:

1.  Die Kreise und kreisfreien Städte als untere Gesundheitsbehörden koordinie-
ren den Aufbau der Testangebotsstruktur in ihrem Zuständigkeitsbereich, sie 
erteilen die nach der Coronavirus-Testverordnung erforderlichen Beauftragun-
gen sonstiger Teststellen und informieren über ihr Internetangebot über die in 
ihrem Zuständigkeitsbereich bestehenden Testmöglichkeiten. Sie können ei-
gene Testzentren oder Teststellen betreiben oder kreisangehörige Gemeinden, 
die hierzu bereit sind, mit dem Betrieb von Testzentren oder Teststellen beauf-
tragen. Der Betrieb eigener Testzentren soll vor allem dann erfolgen, wenn das 
zur Sicherstellung eines Angebots erforderlich ist Um die Testungen zur Been-
digung der Absonderung im Sinne des § 4a Absatz 5 der Coronavirus-Testver-
ordnung zu gewährleisten, sichern sie den bestehenden Bedarf falls erforder-
lich selbst. Als zuständige Behörden für die Apothekenüberwachung gestatten 
sie den teilnehmenden Apotheken nach Nummer 3, soweit erforderlich, ein Ab-
weichen von den apothekenrechtlichen Vorschriften zu den Räumlichkeiten für 
die apothekenübliche Dienstleistung der Testung. 

2.  Arztpraxen, Zahnarztpraxen, medizinische Labore, Rettungs- und Hilfsorga-
nisation sowie die von den kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Test-
zentren führen Testungen nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung durch, 
soweit hierfür räumliche und personelle Ressourcen verfügbar sind.

3.  Apotheken betreiben Teststellen für Testungen nach §  4a der Coronavirus-
Testverordnung in eigenen Räumlichkeiten, vor eigenen Räumlichkeiten oder 
in zusätzlich angemieteten oder bereitgestellten Räumlichkeiten in der Nähe 
der Apotheke, soweit sie über die hierfür erforderlichen räumlichen und per-
sonellen Ressourcen verfügen. Sie können auch Testungen in Kooperation mit 
externen Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen, Betrieben und so weiter in 
deren Räumlichkeiten durchführen.

4.  Die in §  6 Absatz  1 Nummer  2 der Coronavirus-Testverordnung genannten 
weiteren möglichen Anbieterinnen und Anbieter von Teststellen, die unter 
Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen, medizinprodukterechtlichen und 
arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen eine ordnungsgemäße Durchführung 
der Leistungen nach § 1 Absatz 1 Satz 2 gewährleisten, führen Testungen im 
Rahmen ihrer Beauftragung durch die unteren Gesundheitsbehörden durch.

(2) Arztpraxen und Zahnarztpraxen führen die Testungen im Rahmen des Pra-
xisbetriebes unter Beachtung der für die dort erbrachten Behandlungsleistun-
gen geltenden Anforderungen und der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
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durch. Alle anderen Testzentren und Teststellen haben die in der Anlage  1 zu 
dieser Verordnung festgelegten Mindeststandards zu beachten. Soweit andere 
Gesundheitsberufe (Physiotherapeutinnen/-therapeuten etc.) Testungen aus-
schließlich für eigene Patientinnen und Patienten und integriert in die eigenen 
Behandlungsangebote anbieten wollen, gelten die räumlichen Anforderungen 
der Anlage bei einer Integration in die Praxisräume als erfüllt. Gegebenenfalls 
weitergehende Vorgaben aus anderen Rechtsvorschriften, insbesondere dem Ar-
beitsschutzrecht, bleiben unberührt.

(3) Soweit es ihnen möglich ist, sollen Testzentren und Teststellen nach Absatz 1 
ihre Angebote so gestalten, dass sie auch Testungen für Dritte wie zum Beispiel 
Unternehmen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie öffentliche Einrichtun-
gen auf deren Kosten vornehmen können. Sie können zudem im Rahmen einer 
Beauftragung durch die zuständigen Stellen oder private Dritte auch bei der 
Durchführung von Testangeboten in Bildungseinrichtungen, sonstigen Einrich-
tungen und Betrieben tätig werden.

§ 3

Koordination der Teststruktur

(1) Arztpraxen und die von den kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen 
Testzentren, die Testungen nach§  4a der Coronavirus-Testverordnung vorneh-
men wollen, zeigen dies der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde an und 
erhalten von dieser für das kommunale Meldeverfahren eine Teststellennummer 
und die erforderlichen Informationen zum Meldeverfahren. Das Gleiche gilt für 
Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinische Labore, Rettungs- und Hilfsorgani-
sation, die sich an der Testung nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung un-
mittelbar auf Grundlage des § 6 Absatz 1 Nummer 3 der Coronavirus-Testver-
ordnung beteiligen wollen und nicht bereits vor dem 1. Juli 2021 durch Beauf-
tragung eine Teststellennummer zugeteilt bekommen haben; für Teststellen, die 
eine Beauftragung vor dem 1. Juli 2021 erhalten haben, gelten die zugeteilten 
Teststellenummern fort. Auch die von den unteren Gesundheitsbehörden selbst 
oder von kreisangehörigen Kommunen betriebenen Teststellen erhalten eine 
Teststellennummer. Für die genannten Arztpraxen und Testzentren ergibt sich 
die Befugnis zur Leistungserbringung unabhängig von der Beteiligungsanzeige 
nach Satz  1 unmittelbar aus der Coronavirus-Testverordnung. Die zusätzliche 
Beteiligung an den Verfahren nach dieser Verordnung dient der Sicherstellung 
und Bewertung der Testungen nach §  4a der Coronavirus-Testverordnung als 
Schutzmaßnahme zur Eindämmung der Coronapandemie. Dies gilt auch für die 
Qualitätssicherung der Selbstzahlertestungen.

(2) Weitere Anbieterinnen und Anbieter nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 der Coro-
navirus-Testverordnung, die Testungen vornehmen wollen, beantragen dies bei 
der zuständigen örtlichen Gesundheitsbehörde. Sie müssen neben der Gewähr-
leistung der Einhaltung von infektionsschutzrechtlichen, medizinproduktrecht-
lichen und arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen sowie der Vorgaben der An-
lage 1 zu dieser Verordnung zuverlässig im Sinn des Gewerberechts sein und 
über Erfahrungen und Qualifi kationen verfügen, die erwarten lassen, dass sie 
eine Einhaltung der in Anlage 1 zu dieser Verordnung festgelegten Mindestan-
forderungen gewährleisten können. Mit dem Antrag sind gemäß §  6 Absatz  2 
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Satz 1 Nummer 3 der Coronavirus-Testverordnung gegenüber der beauftragen-
den Stelle begründete Angaben zur vorhandenen Testkapazität zu machen. 

(3) Die zuständige untere Gesundheitsbehörde beauftragt die Leistungserbrin-
ger nach Absatz 2 unter Berücksichtigung des bestehenden Bedarfs und teilt ih-
nen eine Teststellennummer zu, wenn diese aus ihrer Sicht zuverlässig im Sinne 
des Gewerberechts sind und die Einhaltung der Vorgaben dieser Verordnung 
und insbesondere der Mindeststandards gewährleisten können und damit eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Testungen im Sinne der Coronavirus-Test-
verordnung gewährleisten. Die Beauftragungen umfassen nur die konkrete Test-
stelle und – soweit es sich nicht ausdrücklich um eine mobile Teststelle handelt 
– für Testungen nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung und Selbstzahlertes-
tungen nach § 3b dieser Verordnung nur die Tätigkeit an dem von der Beauftra-
gung umfassten Standort. Hiervon abweichend können mobile Teststellen unter 
der Voraussetzung zugelassen werden, dass die einzelnen Standorte im Beauf-
tragungsgebiet der Behörde angezeigt werden. Ein vorübergehendes Aussetzen 
nach § 3a Absatz 1a führt nicht zum Erlöschen der Beauftragung.

(3a) Die unteren Gesundheitsbehörden vergewissern sich von der Eignung 
durch Überprüfung im eigenen Ermessen. Halten die unteren Gesundheitsbe-
hörden zur Angebotssicherstellung auch die Durchführung von Testungen nach 
§ 4a Coronavirus-Testverordnung durch Leistungserbringer für erforderlich, die 
einzelne Anforderungen der Anlage 1 zu dieser Verordnung nicht erfüllen kön-
nen, so können sie Ausnahmen zulassen, wenn dies infektionsschutzrechtlich 
und arbeitsschutzrechtlich zulässig und vertretbar ist. Dies gilt insbesondere 
für andere Gesundheitsberufe, die die Testungen nur für eigene Patientinnen 
und Patienten anbieten wollen und dies bei der Anzeige nach Absatz 2 entspre-
chend angeben. Bei diesen Stellen ist eine Integration der Testungen in den üb-
lichen und infektionshygienisch abgesicherten Betriebsablauf im Rahmen von 
§ 2 Absatz 2 Satz 3 und 4 zulässig. 

(4) Sofern Apotheken eine Gestattung nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 be-
nötigen, können sie diese zusammen mit der Anzeige nach Absatz 1 beantragen 
und erhalten sie gegebenenfalls zusammen mit der Zuteilung der Teststellen-
nummer.

(5) Die unteren Gesundheitsbehörden können von dem Beauftragungsverfahren 
nach den vorstehenden Regelungen abweichen, wenn sie auf andere Weise ein 
rechtmäßiges und transparentes Verfahren sicherstellen. Über die Änderungen 
sind alle potentiell Beteiligten angemessen und frühzeitig zu informieren. 

(6) Die an alle im Rahmen der Testung nach § 4a der Coronavirus-Testverord-
nung tätigen Leistungserbringerinnen oder Leistungserbringer zugewiesenen 
Teststellennummern setzen sich aus einer vom Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales festgelegten Kommunalkennziffer und einer laufenden drei-
stelligen Nummer für jede Teststelle im Zuständigkeitsbereich einer unteren 
Gesundheitsbehörde zusammen. Die Teststellennummer dient nur der Vereinfa-
chung des Meldeverfahrens nach §  5 und der Angebotsstrukturplanung durch 
die Kreise und kreisfreien Städte. Die Teststellennummer dient nicht dem Ab-
rechnungsverfahren, das die kassenärztliche Vereinigung nach den Regelungen 
der Coronavirus-Testverordnung in eigener Verantwortung durchführt.
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(7) Die unteren Gesundheitsbehörden erstellen eine regelmäßig aktualisierte 
Liste aller von ihnen beauftragten und selbst betriebenen Testzentren und Test-
stellen und veröffentlichen diese unter anderem in ihrem Internetangebot. Leis-
tungserbringer nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 sollen mit deren Zustimmung 
möglichst ebenfalls in die Liste aufgenommen werden.

§ 3a

Einschränkung und Beendigung der Tätigkeit von Teststellen

(1) Stellt eine nach § 3 Absatz 1 angezeigte oder nach § 3 Absatz 3 beauftragte 
Teststelle ihre Tätigkeit ein, ist dies umgehend der unteren Gesundheitsbehörde 
anzuzeigen. Die untere Gesundheitsbehörde gibt die Information nach § 7a Ab-
satz  6 Nummer  1 Buchstabe c an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung 
und das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales weiter.

(1a) Die Anzeigepfl icht und die Informationspfl ichten nach Absatz  1 gelten 
auch für ein vorübergehendes bedarfsorientiertes Aussetzen des Angebots oder 
für eine Einschränkung gegenüber den Anforderungen nach Anlage 1 zu dieser 
Verordnung. Während eines Aussetzens ruhen die Beauftragung und die damit 
verbundene Verpfl ichtung zur Erbringung des zugesagten Testangebots. Die 
Wiederaufnahme ist anzeigepfl ichtig, bedarf jedoch keiner erneuten Beauftra-
gung. 

(2) Eine Beauftragung nach § 3 Absatz 3 ist durch die zuständige Behörde ins-
besondere dann zu widerrufen oder aufzuheben, wenn 

1.  die Betreiberin oder der Betreiber der Teststelle die gewerberechtliche Zuver-
lässigkeit nicht oder nicht mehr besitzt, 

2.  die Betreiberin oder der Betreiber der Teststelle die Maßgaben dieser Verord-
nung und insbesondere die Mindeststandards nach der Anlage 1 zu dieser 
Verordnung nicht einhält und entsprechende Mängel trotz Aufforderungen 
nicht unverzüglich abstellt,

3.  die Testverfahren in der Teststelle nicht ordnungsgemäß angewendet werden,

4.  durch die Teststelle unrichtige Testnachweise erstellt oder unrichtige Daten 
im Rahmen der Meldung nach § 5 gemeldet werden,

5.  die Archivierungspfl ichten nach §  5 Absatz  5 nicht ordnungsgemäß erfüllt 
werden oder

6.  andere Gründe erkennbar werden, die nach § 35 Absatz 1 der Gewerbeord-
nung eine Gewerbeuntersagung rechtfertigen würden.

Die Regelungen zum Widerruf und zur Rücknahme von Verwaltungsakten blei-
ben unberührt.

(3) Als Gründe für einen Widerruf oder eine Aufhebung der Beauftragung kön-
nen Tatsachen herangezogen werden, die die unteren Gesundheitsbehörden oder 
die örtlichen Ordnungsbehörden im Rahmen von eigenen Kontrollen feststellen 
oder die ihnen durch andere zuständige Stellen wie insbesondere die für die 
Aufsicht nach dem Medizinproduktegesetz zuständigen Behörden und die kas-
senärztlichen Vereinigungen mitgeteilt werden. Bei einer Mitteilung von Unre-
gelmäßigkeiten in den Meldungen zur Abrechnung der Leistung nach § 4 Ab-
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satz 2 durch die kassenärztlichen Vereinigungen ist im Regelfall von einer Un-
zuverlässigkeit der Betreiberin oder des Betreibers auszugehen.

§ 3b

Durchführung kostenpfl ichtiger Tests, Selbstzahlertestung

(1) Die in § 2 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 genannten Leistungserbringer kön-
nen unter den Voraussetzungen der entsprechend anzuwendenden Regelungen 
in §§ 2, 3 und 3b dieser Verordnung Testungen für Personen anbieten, die keinen 
Anspruch auf kostenfreie Testung nach der Coronavirus-Testverordnung haben 
(Selbstzahlertests). Die Leistungen, sowohl Coronaschnelltests (PoC-Test) als 
auch PCR-Tests, werden auf Kosten der getesteten Person selbst erbracht. Eine 
Kostenerstattung nach § 7 der Coronavirus-Testverordnung ist ausgeschlossen. 

(2) Teststellen, die bereits vor dem 11. Oktober 2021 eine Beauftragung nach § 3 
Absatz  3 erhalten oder eine Anzeige nach §  3 Absatz  1 vorgenommen haben, 
gelten auch zur Durchführung von Selbstzahlertests als zugelassen. Neu hin-
kommende Teststellen, die Selbstzahlertests anbieten wollen, zeigen dies der zu-
ständigen unteren Gesundheitsbehörde an. Sie müssen die Voraussetzung des 
§ 3 Absatz 2 erfüllen. Selbstzahlertestungen dürfen nur erbracht werden, wenn 
auch Testungen nach §  4a der Coronavirus-Testverordnung erbracht werden 
und eine Beauftragung hierfür vorliegt.

(3) In Teststellen, die Selbstzahlertests vornehmen, müssen die für die getestete 
Person entstehenden Kosten durch deutlich wahrnehmbaren Aushang in der 
Teststelle klar ersichtlich gemacht werden. 

§ 4

Finanzierung

(1) Die Testungen nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung sind für die dort 
genannten getesteten anspruchsberechtigten Personen kostenfrei und können 
gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung mindestens einmal 
wöchentlich in Anspruch genommen werden.

(1a) Soweit Teststellen auch andere Testungen vornehmen  (Selbstzahlertestun-
gen, Arbeitgebertestungen, Schultestungen, Testungen eigenen Personals), sind 
diese gesondert in den hierfür vorgesehenen Verfahren abzurechnen.

(2) Die Kosten für das Testmaterial und die Testdurchführung der Testungen 
nach §  4a der Coronavirus-Testverordnung werden den Trägerinnen und Trä-
gern der Teststellen und Testzentren von den kassenärztlichen Vereinigungen 
nach den Regelungen der Coronavirus-Testverordnung erstattet.

§ 5

Meldeverfahren, Testungsnachweis

(1) Alle in § 2 Absatz 1 genannten Leistungserbringer sind verpfl ichtet, der un-
teren Gesundheitsbehörde bis 24 Uhr eines Tages die von ihnen in der jeweili-
gen Teststelle erbrachten Testungen nach § 4a der Coronavirus-Testverordnung 
und die Zahl der positiven Testergebnisse unter Angabe der Teststellennummer 
zu melden.  
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(2) Für die Meldung nach Absatz 1 ist das automatisierte Meldeverfahren unter 
www.coronatestmeldung.nrw.de zu nutzen, für das jede Teststelle nach erfolgter 
Anzeige oder Beauftragung durch die Kommune eigene Zugangsdaten erhält. 

(3) Positive Testergebnisse von Coronaschnelltests sind gemäß § 8 Absatz 1 des 
Infektionsschutzgesetzes zusätzlich zur Meldung nach Absatz 1 zu melden. Un-
ter diese Meldepfl icht fallen auch die als Selbstzahlertests vorgenommenen 
Tests. Der Umfang der Meldepfl ichten und Datenerhebung richtet sich nach 
dem Infektionsschutzgesetz (insbesondere § 9). Die Meldepfl ichten gelten auch 
für private Anbieterinnen und Anbieter.

(4) Den getesteten Personen ist von allen Teststellen ein Zeugnis über das Test-
ergebnis schriftlich auszuhändigen oder digital zu übermitteln. Für einen 
schriftlichen Testnachweis soll ein Dokument nach der Anlage 2 verwendet wer-
den. Ein anderer – auch digitaler – Testnachweis ist bis auf Weiteres zulässig. 
Dieser muss die ausstellende Stelle klar erkennen lassen und die im Musterdo-
kument enthaltenen Angaben enthalten.

(5) Um die im Rechtsverkehr von Personen verwendeten Testzeugnisse im Be-
darfsfall überprüfen zu können, stellen die Testzentren und Teststellen sicher, 
dass die von ihnen gemeldeten und abgerechneten Testungen einschließlich Be-
fund und, soweit möglich, auch die Testpersonen anhand von Listen oder sonsti-
gen Unterlagen im Überprüfungsfall nachgewiesen werden können. Hierzu sind 
mindestens der Name, die Anschrift und das Geburtsdatum der getesteten Per-
sonen zu erheben und für mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Unterlagen 
können auch zur stichprobenartigen Abrechnungsprüfung durch die nach §  4 
zuständigen Abrechnungsstellen genutzt werden. Weitergehende Aufbewah-
rungsvorschriften aus den Regelungen zum Abrechnungsverfahren nach § 7 der 
Coronavirus-Testverordnung und anderen Rechtsnormen bleiben unberührt. 
Nach Ablauf dieser oder besonderer gesetzliche Aufbewahrungsfristen sind die 
Daten sicher zu vernichten.

§ 6

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutz-
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  Testzeugnisse ausstellt, denen keine entsprechende Testung zugrunde liegt,

2.  Testergebnisse meldet, denen keine entsprechende Testung zugrunde liegt, 

3.  Personen in den Unterlagen oder Listen nach § 5 Absatz 5 erfasst, ohne dass 
eine entsprechende Testung zugrunde liegt.  

§ 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 11. Oktober 2021 in Kraft. Sie tritt außer Kraft, 
wenn die Coronavirus-Testverordnung außer Kraft tritt. Der Tag des Außer-
krafttretens ist im Ministerialblatt bekannt zu machen.
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(2) Die Coronateststrukturverordnung vom 9. März 2021 (GV. NRW. S. 254), die 
zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 13. Juli 2021 (GV. NRW. S. 850a, ber. 
S. 921) geändert worden ist, tritt mit Ablauf des 10. Oktober 2021 außer Kraft.

Düsseldorf, den 29. September 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 1127

Einzelpreis dieser Nummer 4,65 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 38,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 77,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schrift licher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen 

 möglichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten 
 vorzubeugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern NRW, Friedrichstr. 62 – 80, 40217 Düsseldorf.
Herstellung und Vertrieb im Namen und für Rechnung des Herausgebers: A. Bagel Verlag, Grafenberger Allee 82, 40237 Düsseldorf

Druck: TSB Tiefdruck Schwann-Bagel, Düsseldorf und Mönchengladbach
ISSN 0177-5359


